
Beschluss: 
Der Rat begrüßt ausdrücklich die beabsichtigte Verstetigung des Umlagesatzes und 
bittet den Kreistag, 

1. in Solidarität mit den kreisangehörigen Kommunen Konsolidierungsmaßnahmen zur Si-
cherung des verstetigten Umlagesatzes ab dem Jahr 2018 zu beschließen 
 

2. sich ergebende Fehlbeträge in künftigen Jahresabschlüssen durch die Inanspruchnahme 
von Eigenkapital zu decken und zugleich auf die Erhebung einer Sonderumlage zu ver-
zichten 
 

3. Liquiditätsüberschüsse aus Umlagezahlungen, die nicht zur Entschuldung bzw. zur Fi-
nanzierung von Pensionsrückstellungen eingesetzt werden, an den kreisangehörigen 
Raum zurückzugeben. 


